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FREIDENKER
)NATSSCI^JTTDERFREIGEISTIGEN-VERE1KIGUNG
u, Juli 1960 Nr. 7 43. Jahrgang

Noch einmal die Neuenburger «Chläblüsli »

I. In der Januar-Nummer 1960 haben wir diese «Chläblüsli»

unseren Lesern vorgestellt. Das sind diejenigen 31,26
Prozent der Neuenburger Kirchenangehörigen, die keine
Kirchensteuern mehr bezahlen und die doch an der Kirche kleben

bleiben wollen — um der lieben Konvention willen! Nur
damit Taufe, Hochzeit und Begräbnis in der konventionellchristlichen

Form vor sich gehen können. Wir haben dort
schon berichtet, daß der Staatsrat des Standes Neuenburg
seinem Parlament vorschlug, die Kirchensteuern durch den Staat
einziehen zu lassen; daß das Parlament diesen Vorschlag
gutgeheißen hat; daß die Vorlage nun auch noch vor das Volk
komme und daß wir uns für den Entscheid des Neuenburger
Stimmvolkes — die Frauen stimmen mit — lebhaft interessieren.

Wir haben dort auch den drei in Frage kommenden
Kirchen die nötige Rückgratfestigkeit und die nötige Energie
gewünscht, daß sie die im Zahlen so säumigen «Chläblüsli», die
ja doch mit ihrem Christenglauben innerlich gebrochen haben,
vor der Kirchentür aus ihrem kirchlichen Pelz schütteln und
aus der Kirclie herausstellen. Am Schluß haben wir allerdings,
niclit ohne Resignation, festgestellt, daß diese kirchliche
Rückgratfestigkeit wohl nicht vorhanden sein werde; die Kirchen
werden ihr statistisches Prestige einer sauberen Entscheidung
vorziehen; man werde wohl in Neuenburg einen Weg zum
gemütlich-eidgenössischen Weiterwursteln finden.

II. Nicht genau, aber ungefähr so ist es denn auch
herausgekommen. Die Kirchensteuervorlage des Staatsrates ist unterdessen

— am 3. April — mit 40 394 gegen 11 419 Stimmen
wuchtig verworfen worden. Keine einzige Gemeinde des Kantons

stimmte dafür. Dagegen gab es Gemeinden mit 86 bis 90
Prozent verwerfender Stimmen. Das ist um so bemerkenswerter,

als sich für die Vorlage ein tüchtiges Aktionskomitee un-
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1er dem Vorsitz von Bundesrat Max Petitpierre mit aller Energie

eingesetzt hat. Darum ist denn auch dem Urnengang eine
recht erbitterte Auseinandersetzung vorausgegangen. Deutlich
haben die Befürworter des Gesetzes darauf hingewiesen, daß

nur auf dem Wege über das staatliche Obligatorium der
Kirchensteuer der finanziellen Krise vor allem der protestantischen

Kirche abgeholfen werden könne. Die Gegner der Vorlage

sind aber die Antwort auch nicht schuldig geblieben; sie

erklärten, der Grund der Krise liege doch darin, daß die
Kirche im Volk einfach nicht mehr fest genug verankert sei;
weite Schichten hätten sich ihr entfremdet. Will nun etwa die
Kirche den verlorenen Einfluß, das verlorene Terrain mit
einem staatlich-obligatorischen Kirchensteuerzettel zurückerobern?

Das sind einige Argumente aus dem erregten Meinungskampf

vor der Abstimmung.
III. Nun gut, die Würfel sind also gefallen, der Entscheid ist

getroffen. Was aber haben wir zu dieser Entscheidung zu
sagen?

Nun, diese Entscheidung befriedigt uns nur zur Hälfte, zur
andern Hälfte gar nicht.

Nehmen wir die bessere, uns befriedigende Hälfte voraus!
Da freut uns vor allem und von Herzen, daß das staatliche

Obligatorium einer Kirchensteuer vermieden worden ist. Wir
sehen nun einmal den Staat nicht gerne in der entwürdigenden
Rolle eines Steuerbüttels für die Kirche. Will die Kirche auf
finanziell eigenen Füßen stehen, so soll sie auch ihre Steuern
schon selbst eintreiben. Laufen die Steuern ungenügend ein,
so soll die Kirche an ihrem Macht- und Betreuungsapparat
eben den dem Steuerausfall entsprechenden Abbau durchführen.

Es liegt in der partiellen Steuerverweigerung eine Art
Volksverdikt, dem die Kirche auf ihre Weise nun eben Rechnung

tragen muß. Uebernimmt der Staat die Garantie für volle
Steuerentrichtung, so übernimmt der Staat gegenüber der
Kirclie auch ein Engagement, das nicht nur finanzielle,
sondern auch moralische Auswirkungen hat. Darf sich der Staat
heute ein solches moralisches Engagement noch erlauben?
Noch dringlicher lautet die Frage: Verdient die Kirche wirklich

heute noch einen derartigen Liebesdienst von der Seite
des Staates?

Auf beide Fragen müssen wir mit einem entschiedenen Nein
antworten. Die Kirche ist heute nicht mehr der Hort und auch
nicht mehr der Garant der allgemeinen Sittlichkeit. Natürlich
erhebt sie diesen Anspruch und macht damit ihre Geschäfte

— aber zu Unrecht! Ihre Lehre stellt heute zum Wahrheitsbegriff

des Staates, der Wissenschaft und Philosophie, der
Bildung und Oeffentlichkeit in einem ganz eklatanten
Widerspruch, und dieser Gegensatz verschärft sich von Tag zu Tag.
Von da her gesehen wird die Kirchenlehre im wahren Sinn des
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